
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1969/6/3 2Ob146/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.06.1969

Norm

ABGB §1304 BIIa

KFG 1955 §85 Abs1 A

Rechtssatz

Verschuldensteilung 1 : 1 eins zwischen einem Lastkraftwagenlenker, der einen auf einem Lastkraftwagen verladenen

Hubstapler nicht gegen Herabgleiten sichert, und dessen Vorgesetzten, der auf diesem mitfährt.

Entscheidungstexte

2 Ob 146/69

Entscheidungstext OGH 03.06.1969 2 Ob 146/69

Schlagworte

Lkw
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